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Historie und Inhalte



UN Behindertenrechtskonvention

Historie:

 Beratungen innerhalb Kommissionen der Vereinten 

Nationen (UN) mit internationaler Beteiligung: Ab 2001

 Behinderten – Gleichstellungsgesetz BGG in D: 2002

 BRK verabschiedet bei UN: 2006

 Seit 2008 international in Kraft

 In Deutschland verbindlich seit 2009

Weiterentwicklung und in Tradition der weltweit 

gültigen und universellen Menschenrechte 



UN Behindertenrechtskonvention

Leitlinie der Behindertenrechtskonvention:

„Anerkennung von Menschen mit Behinderung als 

vollwertige Bürgerinnen und Bürger, denen alle 

Menschenrechte zustehen und die vor allem nicht 

benachteiligt werden dürfen“

 Grundsatz der Teilhabe



UN Behindertenrechtskonvention

Gleichberechtigte und selbst bestimmte Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben in allen Lebensbereichen und 

in allen Lebensphasen:

 Mit Inklusivem Bildungssystem

 Im politischen und öffentlichen Leben

 Im Beruflichen Umfeld

 Am kulturellen Leben, Freizeit und Sport



UN Behindertenrechtskonvention

Teilhabe  erfordert Barrierefreiheit 

Laut Behindertengleichstellungsgesetz §4:

Barrierefreiheit heißt, dass die unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Bereiche „ […] für Menschen mit 

Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, 

ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich 

ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und 

nutzbar sind […]“



• Statt Mitleid, Almosen, Geduldet, Bittsteller:

Menschenrechtlicher und gesetzlicher Anspruch 

auf Augenhöhe

• Statt Defizit und Abweichung von der „Norm“:

Anerkennung menschlicher Vielfalt

• Statt Ausgrenzung und Fremdbestimmung:

Selbst bestimmtes Leben und gleichberechtigte 

Teilhabe für Alle 

- In einer vielfältigen und offenen Gemeinschaft

UN Behindertenrechtskonvention

 Inklusion und Paradigmenwechsel



UN Behindertenrechtskonvention

Inklusion ist, 

wenn anders sein normal ist

www.herzogenaurach.de/leben/barrierefreies-leben/

Mail: behindertenbeauftragter@herzogenaurach.de

http://www.herzogenaurach.de/leben/barrierefreies-leben/


UN Behindertenrechtskonvention

Backup



UN Behindertenrechtskonvention

 Inklusion grenzt nicht aus wie Exklusion 

 will nicht gleichmachen und vereinnahmen wie Integration

 Inklusion akzeptiert die Vielfalt und erlaubt barrierefreie, 
gleichberechtigte und selbst bestimmte Teilhabe an allen 
gesellschaftlichen Prozessen


